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An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

i ;,elr_i��_��Z��:'�� 

Datum: 24. OKT.1988 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien I Verte·Jt 2 5. Okt. 1988 

I . __ ._ . __ ._. 

Ihr ZeichenlIhre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

- - ._,---. -

Unsere Geschäftszahl 

11.181/01-I1/88 

Entwürfe eines BVG, mit dem das F-VG 
1948 geändert wird, das FAG 1989 sowie 
des wohnbauförderungs-zweckzuschußge
setzes; 
Begutachtung 

Wien, am 18. Oktober 1988 

Sachbearbeiter/Klappe 

Dr. Hancvencl/6990 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft über-

./. mittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem der Finanzausgleich 

für die Jahre 1989 bis 1992 geregelt wird und sonstige finanz

ausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzaus

gleichsgesetz 1989 - FAG 1989) und das Katastrophenfondsgesetz 

1986 geändert wird. 

Für 
de�/���� 

Für den Bundesminister: 

Dr. H a n c v e n c 1 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 111145 und 111780 - Telefax: 737 995 - DVR: 0000183 - Bankverbindung: PSK 5060007 
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An das 
Bundesministerium für 
F�nanzen 

Himmempfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1015 wien 

Ihr ZeichenlIhre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl 

11.181/01-I1/88 

Betreff: 

Entwürfe eines BVG, mit dem das F-VG 
1948 geändert wird, das FAG 1989 sowie 
des Wohnbauförderungs-zweckzuschußge
setzesi 
Begutachtung 

zur GZ 61 1010/1-II/11/88 
vom 2 3 .  sept. 1988 

Wien, am 
18. Oktober 1988 

Sachbearbeiter/Klappe 

Dr. Hancvencl/6990 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft teilt mit, 

daß gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem der 

Finanzausgleich für die Jahre 1989 bis 1992 geregelt wird und 

sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen 

werden (Finanzausgleichsgesetz 1989 - FAG 1989) und das 

Katastrophenfondsgesetz 1989 geändert wird, grundsätzlich 

keine Einwendungen erhoben werden. 

Zu § 2 3  Abs.2 wird bemerkt, daß nach Pkt. 4 des Rundschreibens 

des BKA vom 18. Mai 1987, GZ. 602.271/1 3-V/2/86, die Inkraft

tretensbestimmung stets lauten soll: " ... tritt mit ... in 

Kraft." 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 111145 und 111780 - Telefax: 737 995 - OVR: 0000183 - Bankverbindung : PSK 5060007 
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Außerdem sollte Abschnitt II der Novelle zum Katastrophen

fondsgesetz 1986 nach Pkt. 64 der Legistischen Richtlinien 

1979 in Artikel gegliedert werden, wobei der Artikel I die 

vorgesehene Bestimmung, Artikel II die Vollziehungsklausel und 

Artikel III die Inkrafttretensbestimmung enthalten sollte. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für den Bundesminister: 

Dr. H a n c v e n c I 
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